
Trinkwasserschutzgebiet Ranna

 Ein Unternehmen 
in kommunaler Hand

 An vielen Stadt-
und Gemeindewerken 
beteiligt 

 Wichtig für die regionale 
Wirtschaft

1856: Bau des ersten kommunalen 
Wasserwerkes (WW) innerhalb der 

Stadt (”Schwabenmühle”)

1885: WW Ursprung

1893: WW Kämersweiher

1896: WW Erlenstegen

1912: WW Ranna

1955: Mühlhof

1958: WW Eichelberg

1973: WW Genderkingen WFW

2011: WW Forsthaus

2016: WW Ranna Aufbereitung

Krämersweiher

Genderkingen
ca. 100 km

Forsthaus
ca. 13 km

enErlenstegenErlenstegen/
Eichelberg/
Mühlhof

Ranna 
ca. 45 km

• Frei von Krankheitserregern
• Keine gesundheitsschädigenden 

Eigenschaften
• Herkunft appetitlich
• Zum Genuss anregend
• Farblos, klar, kühl, geruchlos
• Gut im Geschmack
• Stets in ausreichender Menge und 

guter Qualität verfügbar



Schutzgebietsstrategie: 
vorbeugender 
Grundwasserschutz
• Schutz vor 

Beeinträchtigungen 
(„Vermeiden“ )

• Vorhandene Belastungen 
und Risiken minimieren

• Menge und Qualität der 
vorhandenen 
Grundwasserresourcen
auf Dauer sichern
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Industrie

Wohnungsbau

Sport-und 
Naherholung

Bergbau

Sand-und 
Kiesabbau

Abfallbeseitigung

DenkmalschutzSonstiges

Verkehr 
(Straße, 
Schiene)

Transport

Landwirtschaft

Energieerzeugung

 beteiligen wir uns an allen Planungen in 
den Wasserschutzgebieten

 führen wir regelmäßig 
Schutzgebietskontrollen durch

 unterstützen wir die staatlichen Stellen
 beteiligen wir uns an Sanierungsprojekten
 fördern wir Abwasser- und 

Kanalisationsprojekte
 beteiligen wir uns an der Gesetzgebung
 messen und überwachen wir ständig 

Grundwasserstände und Messstellen
 bewirtschaften wir große Teile der 

Schutzgebiete selbst (Eigentumsflächen)
 setzen wir auf die Unterstützung aller 

Mitbürger

Wasserschutz ist bei der N-Ergie eine ständige Aufgabe, deshalb

Ziel: dauerhafte Sicherung der Wasserqualität

 Agraringenieur: schwerpunktmäßig Kooperationen mit den 
Landwirten, Bodenproben

 3 Kollegen für die Wasserschutzgebiete : Bau, auch 
landwirtschaftliches Bauen; Zusammenarbeit mit Behörden; 
wasserwirtschaftliche Stellungnahmen für Einzelvorhaben; 
Stellungnahmen zu Gesetzen, Normen etc.

 1 Techniker: Messwesen in allen Gebieten, Auswertungen; 
Brunnenbau, Projektmanagement

 1 Hydrogeologe: Abteilungsleitung, wasserwirtschaftliche 
Spezialfragen; Geologische Erkundungen und Stellungnahmen; 
Ausschuss- und Normenausschussarbeit

 Unterstützung durch eigenes zertifiziertes Labor



 Kooperationsverträge mit Landwirten
 Durchführung regelmäßiger 

Schutzgebietskontrollen
 Bewirtschaftung auf 

Eigentumsflächen unter Auflagen
 Beteiligung an 

Planungen/Fachplanungen in den 
Wasserschutzgebieten

 Zusammenarbeit mit Ingenieurbüros
 Enge Zusammenarbeit mit den 

beteiligten Behörden
 Untersuchungen zur Erweiterung des 

Schutzgebietes

Ausdehnung: ca. 78 km² gesichert, Einzugsgebiet ca. 250 km²
Lieferung: ca. 40.000 m³/Tag, entspricht ca. 35% 
Trinkwasserversorgung Nürnberg
Geologie: Veldensteiner Mulde, Karst Fränkischer Jura, sehr 
dolinenreich
Flächennutzung: 75% Wald, 20% Landwirtschaft, 5% 
Verkehrswege,Siedlungen,etc.
Fassungsbereich und engere Schutzzone: Eigentum der N-
ERGIE
Naturschutzgebiet Oberes Pegnitztal

Schutzgebietskontrollfahrt 
Trinkwasserschutzgebiet Ranna
Datum: Protokoll-Nr.:

Nr
. Maßnahme

verändert
Bemerkungen

ja nein

1

Kontrolle der Verkehrssicherung in den 
Fassungsbereichen, Werkszufahrten und 
Stollenbauwerken (bei Straßenschäden bzw. 
Baumschäden ist Hr. Müller, ForstBetriebsgemeinschaft 
(FBG) Nürnberger Land GmbH, per Mail zu informieren, E-
Mail: info@fbg-nuernbergerland.de, Handy: 0170-3018616, 
mit Kopie an Fr.Hartmann-Bereswill, WA-WM) 
[nach Sturm/Starkregen]

2

Kontrolle der Fassungszäune/Tore. Kleinere Schäden sind 
hierbei vom Betrieb selbst zu reparieren. Kontrolle des 
Fassungszaunes über Einwüchse (Sträucher, Efeu, 
Brombeeren usw.). Das Freischneiden wird durch WA-WM 
veranlasst.
[mind. alle 2 Wochen bzw. bei besonderen 
Veranlassungen öfters]

3

Kontrolle der Flächen in den Fassungsbereichen über 
Schäden an den Oberflächen (z.B. verursacht durch 
Wildschweine, Überschwemmungen usw.); die 
Eigentumsflächen in der engeren Schutzzone werden von 
Agrar WA-WM mitkontrolliert.
[alle 2 Wochen]

4

Kontrolle der Einleitestellen in die Pegnitz (Ranna I und 
Ranna II ) auf Schäden durch Hochwasser, Tiere, 
querliegende Bäume etc.; Reparatur nur nach RS mit WA-
WM.
[mind. 4 x jährlich und vor drohendem Hochwasser]

5
Überwachung aller im Bereich der Fassungsbereiche 
tätigen Firmen um die Einhaltung der 
Schutzgebietsauflagen.
[nach Bedarf]

6
Überwachung aller sonstigen Tätigkeiten in den 
Fassungsbereichen (Pächter, Forstarbeiten usw.) um die 
Einhaltung der Schutzgebietsauflagen.
[nach Bedarf]

7
Schilder: alle, auch „Liebe Mitbürger“; nach Bedarf 
reparieren und/oder auch reinigen. Kaputte Schilder 
werden ersetzt.
[1 x jährlich]

8 Parkplatz Fischstein: Müllablagerungen
[monatlich]

9 Parkplatz Rauhenstein: Müll, Grüngut, etc
[monatlich]

10
Parkplatz Mosenberg und am Fassungszaun: Müll, wildes 
Parken im Wald
[monatlich]

Rhythmus wird festgelegt nach Relevanz
Präsenz im Gebiet gewährleistet
Kontrollen gemeinsam mit Mitarbeitern Wasserwerk

Auflagen für die Landwirte z.B.
 Obergrenzen für den Viehbestand und Güllekalender
 Stickstoffdüngung nur nach Entzug der Pflanzen
 Zwischenfruchtanbau
 Verzicht auf bestimmte Pflanzenschutzmittel
Bewirtschaftungsentgelt für Mitglieder in der Kooperation
Kontrollen durch die N-ERGIE:
 Bodenuntersuchung (PSM und Nitrat)
 Bestands- und Nutzungskontrollen
 Betriebsbegehung
Flankierende Maßnahmen:
 einzelbetriebliche Beratung und Informationsveranstaltungen
 Zuschüsse zu Maschineninvestitionen
 Besichtigung des Wasserwerkes etc.



RiStWaG-Ausbau

Autobahn A 9, Unfälle

• Planung RiStWaG-Ausbau 
beteiligt

• Laufendes Monitoring 
Wasserqualität der 
Regenrückhaltebecken

• Kontrolle 5-Jahresfrist 
Kanalprüfungen

• Alarmkette: Zuarbeit bei 
Ortsterminen, Monitoring mit 
geologischen Büros

• Laufende Funktionsüber-
prüfung der Rückhaltean-
lagen, Zusammenarbeit mit 
Straßenmeisterei Trockau

Stellungnahmen abgestuft nach Wichtigkeit für Grundwasserschutz

• Wohnungs- und Hausbau: Standardstellungnahme
• Industrie- und Gewerbebauten: Einzelfallprüfung
• Verkehr/Infrastruktur: Einzelfallprüfung – teils sehr umfangreich
• Bahn: Einzelfallprüfung- teils sehr umfangreich
• Landwirtschaftliches Bauen: Einzelfallprüfung, Prüfung 

Teilkostenübernahme
• Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung: Einzelfallprüfung

Mehrzahl der Maßnahmen wird mit den beteiligten Behörden abgestimmt
Konkrete Baumaßnahmen vor Ort: Einweisung bzgl. wasserschutzrelevanter
Auflagen; Kontrolle vor Ort, „Baustellenbesuche „

Hydrogeologische Untersuchungen
sind in Arbeit zur Gebietsanpassung,
Vergrößerung des Schutzgebietes



Gudula Hartmann-Bereswill
Wassermanagement


